
Vom Hof zum Dorf

Schiedsspruches vom Jahre 1595 übereinstimmendes Kreuz gefunden.
Bei einer kommissionellen Begehung vom 5. Oktober 1888 wurden
diese nur als unregelmässige Vertiefungen, welche durch Verwitterung
und Abbröckelung des Felsens, keineswegs aber durch Menschenhand
erstanden seien, abgetan. Es verblieb bei der Grenzfestsetzung It. Ver-
gleich von 1861.

1917 kam dann die bis heute gehaltene Lösung der Streitfrage
zustande und zwar wieder einmal ohne Richter durch die Regierung.
Unter Zuhilfenahme der Scheinung und Fixpunkte konnte unten in der
hohen Platte ein Kreuz gefunden werden, es wohl deutliche Zeichen
der Verwitterung zeigte, aber sonst gut erhalten war. Das Kreuz wurde
nun von Balzers und Triesen anerkannt, während jenes, das der Gemein-
derat Josef Sele 1882 südwärts davon angebracht hatte, wieder entfernt
wurde. Seit dieser Zeit hält die Grenzfestsetzung zwischen Balzers und
Triesen.

Die Grenze gegen Triesenberg
Die Grenzbereinigung gegen Triesenberg zeigt das Werden des

Dorfes und der Gemeinde am Berg. Denn mit der Einwanderung um
1280 brachten die Walser wohl Inventar mit aber keine Gemeinde. Diese
mussten sie sich territorial erst formen und bilden, den Triesnern aus
ihrem alten Gebiete abschneiden oder landesherrlich zugewiesen erhal-
ten. Wohl beides spielte hier mit auch wenn aus den Anfängen kaumUrkunden berichten. Das Gebiet beider Gemeinden war 5-7 km’ gross
und von schweren Bergstürzen und Rüfeniedergängen gezeichnet. Es
musste gerodet und urbarisiert werden. Zwischen dem alten Dorfe Trie-
sen und dem neuen Dorfe Triesenberg lag ein Wald. Des öfteren begeg-nen wir in Urkunden dem Ausdruck = dem Walde» und «unter dem
Walde», so noch bei der Verleihung des halben Gugelbergischen Zehent-
lehens am Triesenberg «unter dem Wald» an die Gemeinde Triesen
(8. April 1772). Heute noch bestehende Reste dieses Waldes sind der Lit-
zenenwald und der Tiefewald.

Zur Zeit als sich Walliser im Gebiete des Dorfes Triesen nieder-
liessen, war hier sicherlich nicht mehr alles rätoromanisch. Die Einwan
derung der Alemannen und die Landnahme derselben in rätoroman-
schen Gebieten begann ja schon in der vorkarolingischen Zeit (vor 800).
Die Walliser trafen um 1300 sicherlich eine deutschsprachige Bevölke-
rung in Triesen an. Sie verschmolzen sich mit der ansässigen Bevölke:
rung und wurden mit ihrer Nachkommenschaft Triesner, Angehörige
des Dorfes Triesen mit den altbestehenden Rechten (Verbindlichkeiten
als Untertanen des Landesherrn und Ortsgebrauch des Dorfes). Jene im
Dorfe zu Triesen waren aber durch Wohnsitznahme nicht vollwertige
Bürger geworden. Sie verblieben «Hintersäss», besassen also keinen
Anteil am Gemeinvermögen, wohl auch nur beschränkte Nutzungs
rechte. Das ergibt sich aus dem Lehensvertrag, womit Triesen den Trie-
senbergern am 5. Dezember 1403 das Älple («Drasgamiel») von Valüna
weg als ewiges Erblehen hingab. «Die von alters da gewesen, sesshaft al;wohnhaft snd Rich und Arm» verkauften Wallisern auf Triesenberg.
Anders jene, die sich ob dem Dorfe ausser dem alten Dorfbann nieder-
liessen, auf des Landesherrn noch eigenen Hochgütern oder von Lehen-
herren in Pacht genommenen Gütern. Diese Siedler behielten bis um
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